
 
 
 
 
 
 
 
 

 An unsere 
 Geschätzten Kunden 
  
  
 
  

Chur, im März 2022/PC 
 
 
 
 
Ausserordentliche Kostenentwicklung beim Energie- und Rohstoffmarkt 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Preise für Rohstoffe und Energie sind in den letzten Tagen ausserordentlich stark 
angestiegen. Die Zementproduzenten haben ebenfalls eine erneute Preiserhöhung 
auf den 1. Mai 2022 angekündigt. Die vom Weltgeschehen abhängigen 
Treibstoffkosten sind in den letzten Tagen markant angestiegen. 
 
Diese ausserordentlichen Zusatzkosten können wir bedauerlicherweise nicht selber 
tragen und werden diese gesondert auf den Rechnungen ausweisen. 
 
Treibstoffkostenzuschlag ab 1. April 2022 
Die Preise für Treibstoffe sind seit Ende Februar ausserordentlich stark ange-
stiegen. Als Basis zur Berechnung des Treibstoffkostenzuschlages dient der 
Dieselpreis-Index des Branchenverbandes ASTAG. Zurzeit muss von einem 
Treibstoffkostenzuschlag von 4% für sämtliche Transportdienstleistungen ab 
1. April 2022 ausgegangen werden.  
 
Kostenzuschlag Beton ab 1. Mai 2022 
Eine enorme Preissteigerung erleben wir momentan auf dem Energiemarkt. Die 
Preise für die Energiebeschaffung hat sich seit Juli 2021 mehr als verdoppelt. Zudem 
haben die Zementproduzenten infolge der gestiegenen Energiepreise eine erneute 
Teuerung per 1. Mai 2022 angekündigt. Der Zuschlag auf Beton ab 1. Mai 2022 
beträgt: 
 
Kostenzuschlag Beton  Fr. 8.20/m3 
 
Kiesproduktionskostenzuschlag ab 1. Mai 2022 
Identisch zum Kostenzuschlag Beton müssen die entstehenden Mehrkosten auf den 
Gesteinskörnungen weiterverrechnet werden. Der Kostenzuschlag beträgt: 
 
Kostenzuschlag Kies  Fr. 1.00/m3 
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CO2-Zuschlag ab 1. Juli 2022 
Die CO2-Zertifikate haben sich in den letzten Monaten massiv verteuert. Unsere 
Lieferanten haben eine Anpassung des CO2-Zuschlages per 1. Juli 2022 in noch 
unbekannter Grösse angemeldet. Wir beobachten die Marktsituation und informieren 
Sie rasch möglichst über diese zu erwartende Kostensteigerung. Der CO2-Zuschlag 
bleibt unverändert bis 30. Juni 2022 bestehen: 
 
CO2-Zuschlag bis 30. Juni 2022 Fr. 1. 70/m3 
CO2-Zuschlag ab 1. Juli 2022  Fr. Teuerung noch offen 
 
Bei Veränderungen werden wir Sie zeitnah entsprechend informieren. 
 
In Anlehnung an Art. 56 SIA 118 dar. Art. 59 SIA 118 sowie Art. 373 OR können Sie 
gegenüber dem Bauherrn versuchen, den ausserordentlichen Umstand geltend zu 
machen. 
 
Wir bedauern diese unerfreuliche Situation sehr und hoffen auf eine baldige 
Entspannung der Situation. 
 
Für Ihr Verständnis und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns. 
 
 
 

Freundliche Grüsse 
 
KIESWERK ELA AG 
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